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Betreff 

 
Übernahme des Kostenanteils des staatlichen Bauamts Ingolstadt an der Baumaßnahme 
Kreisverkehr Gerolsbach (Knotenpunkt St 2084 / Kreisstraße PAF 07) zur Ermöglichung 
einer Förderung nach Art 13f BayFAG (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
 
Bezüglich des Umbaus der unübersichtlichen, versetzten Einmündungen der Kreisstraße PAF 7 
in die St2084 in der Gemeinde Gerolsbach zu einem Kreisverkehrsplatz, mit einhergehendem 
Planfeststellungsverfahren, hat der Landkreis Pfaffenhofen eine Vereinbarung mit dem Staatli-
chen Bauamt Ingolstadt über die Aufteilung der Baukosten abgeschlossen. 
 
Weiterhin wurde durch den Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm bei der Regierung von Oberbayern 
eine Förderung der Maßnahme nach Artikel 13f BayFAG, mit einem Fördersatz von 70 % für die 
auf den Landkreis entfallenden Kosten, beantragt. 
 
Im Mai 2023 meldete die Förderstelle dem Landkreis zurück, dass die beantragte Förderung 
nach Artikel 13f BayFAG mit der Kostenteilung nach der derzeit geschlossenen Vereinbarung 
nicht möglich ist.  
 
Dem Landkreis wurden durch die Regierung von Oberbayern zwei Alternativen aufgezeigt: 
 
Förderung nach Art. 13f BayFAG: 
 

- der Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm übernimmt für den Freistaat Bayern die gesamten 
Kosten für den Umbau des Kreisverkehrs 

- völlige Überarbeitung der Vereinbarung mit dem StBA Ingolstadt (insbesondere über die 
Kostentragung und den Unterhalt) 

- völlige Überarbeitung des Förderantrages 
- der voraussichtliche Fördersatz beträgt 75 % 
- die Ausgaben für Planung und Bauleitung dürfen pauschal mit 15 % der Bauausgaben 

als zuwendungsfähig angesetzt werden 
 
Förderung nach Art. 2 BayGVFG: 
 

- der Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm übernimmt für den Umbau des Kreisverkehrs seinen 
Kostenanteil 

- abgeschlossene Vereinbarung kann belassen werden 
- der Förderantrag ist aufgrund des geänderten Fördertopfes und des geänderten Förder-

satzes zu überarbeiten 
- der voraussichtliche Fördersatz beträgt 55 % 
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- die Ausgaben für Planung und Bauleitung sind nicht zuwendungsfähig 
 

Die Alternativen wurden mit dem Ergebnis geprüft, dass der Eigenanteil des Landkreis Pfaffen-
hofen bei einer Förderung nach Art. 13f BayFAG um voraussichtlich ca. 135.000 € niedriger 
ausfallen wird, als bei einer Förderung nach Art. 2 BayGVFG. 
 
Da dies jedoch die Übernahme der Gesamtkosten für den Umbau des Kreisverkehrs bedingt, 
muss mit dem Staatlichen Bauamt eine neue Vereinbarung geschlossen werden, welche keine 
Kostenteilung zwischen dem Freistaat und dem Landkreis mehr vorsieht.  
 
Weiterhin muss der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, dieser Vereinbarung folgend, die gesamten 
Baukosten für die Baumaßnahme übernehmen. 
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Finanzierung: 
 
 

Es handelt sich um eine 
 

 Pflichtaufgabe des Landkreises 
 

 Freiwillige Aufgabe des Landkreises 
 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Nein 
 

 Ja 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von 
 

  1.600.000,00 € 

 Gesamtausgaben in Höhe von  
 

  2.300.000,00 € 

 Saldo   700.000,00 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.6542.9500 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die gesamten Baukosten der Baumaßnahme Kreisverkehr Ge-
rolsbach zu übernehmen und eine dahingehend lautende, neue Vereinbarung mit dem Staatli-
chen Bauamt zu schließen, um einen Förderantrag nach Artikel 13f BayFAG zu ermöglichen. 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Andreas Krimm 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Albert Gürtner 
 

 
 


